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Wozu Inklusion im Übergang?

Worum es geht …
Vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels in der

Zweiten Moderne stellt das folgende Kapitel einführend die
allgemeine Situation für Pflichtschulabsolvent*innen dar und
nimmt dann Bezug darauf, wie sich gegenwärtige Strukturen
auf die Übergänge marginalisierter Gruppen auswirken.

Übergänge im persönlichen Lebenslauf stellen Menschen vor viel-
fältige Herausforderungen. Sie sind gekennzeichnet durch Unüber-
sichtlichkeit und zahlreiche Risiken, erfordern Neuorientierung
und Planung. Im Hinblick auf den Übergang von der Schule in Aus-
bildung oder Beruf sind Jugendliche mit der bildungs- und berufs-
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biographisch bedeutsamen Frage konfrontiert, ob die schulische
Laufbahn fortgesetzt oder in die duale Ausbildung und/oder Er-
werbstätigkeit eingemündet werden soll. Viele sehen sich vor dem
(Pflicht-)Schulabschluss zudem in einer ambivalenten Situation. Die
Eröffnung von beruflichen Möglichkeiten und Chancen durch Glo-
balisierungs- und Flexibilisierungsprozesse auf der einen Seite kor-
respondiert mit einer zunehmenden Unübersichtlichkeit über (Aus-)
Bildungswege sowie berufliche Möglichkeiten andererseits:

»Der Wegfall sozial normierter, etablierter Ausbildungs- und Berufswege
erzwingt verstärktes eigenverantwortliches Handeln. Auf der einen Seite
bedeutet dies mehr Freiheit und damit auch mehr Chancen für die Gestal-
tung des eigenen Lebensweges. Auf der anderen Seite bedarf es auch Fä-
higkeiten, diese Freiheit zu nutzen. Sind diese nicht vorhanden, kann Ent-
scheidungsfreiheit auch zu Überforderungen führen.« (Butz & Deeken,
2014, S. 101)

Die Jugendlichen sind dazu angehalten, ihre schulischen wie beruf-
lichen Möglichkeiten auszuloten und sich schließlich für eine Al-
ternative zu entscheiden, der entsprechend dann der weitere Aus-
bildungsweg ausgerichtet wird. Koch (2015, S. 4) hält fest, dass es
gerade »[f]ür Jugendliche besonders schwerwiegend [ist], dass mit
den jeweiligen Anschlüssen unterschiedliche Chancen der langfris-
tigen Teilhabe an Erwerbstätigkeit verbunden sind«.

Zudem werden bisherige Denk- und Handlungsmuster insofern
herausgefordert, als dass das berufliche Umfeld nicht mit der be-
kannten schulischen Lebensrealität konform geht: »Der Wechsel
von der Schule in die Arbeitswelt erfordert, in einem neuen, er-
werbs- und berufsbezogenen Kontext handlungsfähig zu werden«
(Pool Maag, 2016, S. 601).

Allerdings gilt für junge Menschen gleichermaßen, neben einer
Festlegung noch flexibel für berufliche Änderungen zu bleiben. Da-
bei sei vor allem wesentlich, bereits vor dem Berufseintritt »spezi-
fische, potenziell nützliche und verwertbare ›Kompetenzen‹ oder
›skills‹ zu erwerben und dieserart das eigene Humankapital zu ma-
ximieren« (Fasching, 2019, S. 854). Das bedeutet nicht nur, dass
die Schüler*innen zukünftige berufliche Anforderungen bereits an-
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tizipieren müssen, sondern dass auch der Schule und speziell den
berufsbildenden und -vorbereitenden Fächern eine besondere Be-
deutung zukommt.

Bildungs- und Berufsentscheidungen zeichnen sich demnach
durch einen immer ungewisseren und vorläufigeren Charakter
aus. Von einer einmaligen Berufsentscheidung für einen Lebensbe-
ruf (Famulla, 2001) kann keine Rede sein:

»Ökonomische Wandlungstendenzen wie Globalisierung, Flexibilisierung,
Mobilität tangieren Ausbildungsfähigkeit von der gesellschaftlichen Makro-
ebene aus. […] Dieser Wandel wird zukünftig die Berufsorientierung von
Jugendlichen mitbestimmen und Lebenslanges Lernen zu einer Notwendig-
keit für alle machen.« (Schlemmer, 2008, S. 15)

Durch ein immer weiter steigendes Bildungsabschlussniveau werden
nicht nur immer höhere bzw. mehr Abschlüsse, sondern zudem auch
bestimmte, zuvorderst intellektuell-kognitive Kernkompetenzen
notwendig. Die vor allem durch Digitalisierung bedingte voran-
schreitende Wegrationalisierung (Haeberlin, 1998) des Niedriglohn-
sektors und Sonderarbeitsmarktes sowie die Akademisierung einer
Reihe von Berufsgruppen lässt formale Schulabschlüsse und Bil-
dungszertifikate immer bedeutsamer werden (Fasching, 2019, S. 854).
Die durchschnittliche Höherqualifizierung geht allerdings damit
einher, dass es sich für niedrigqualifizierte Jugendliche und Schü-
ler*innen aus Mittel- bzw. Haupt- und Sonderschulen zunehmend
schwieriger gestaltet, am allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen
(Nentwig, 2018, S. 22). Als besonders herausfordernd stellt sich der
Übergang für Jugendliche mit bestimmten Differenzmerkmalen dar.
Sie sind besonders von (zunehmender) Benachteiligung, Ausgren-
zung und Stigmatisierung betroffen und sehen sich mit hohen Zu-
gangsbarrieren im Ausbildungs- und Berufssystem konfrontiert.

Besonders die Verschränkung mehrerer Differenzmerkmale er-
höht und verschärft Exklusions- und Benachteiligungsrisiken im
Übergang von der Schule in weitere Ausbildung und Beruf. Müller,
Zöller, Diezinger und Schmid (2015, S. 64) verweisen darauf, dass
»Zugangsprobleme zur beruflichen Bildung in der Regel lang an-
haltende soziale Selektionswirkungen« haben.
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Jugendliche ohne oder mit niedriger Qualifizierung

Jugendliche ohne Pflichtschulabschluss

Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Jugendliche aus sozio-ökonomisch benachteiligten Herkunftsfamilien

Jugendliche mit Behinderung(en)

Jugendliche mit anderen Erstsprache (v.a. arabische Sprachen)

Jugendliche mit Flucht - oder Migrationshintergrund  

Jugendliche aus sozio-kulturell benachteiligten Herkunftsfamilien

Abb. 1.1: Differenzmerkmale, die zu Benachteiligung im Übergang von der Schu-
le in die Ausbildung und den Beruf führen können (eigene Darstellung).

Junge Erwachsene mit Beeinträchtigung sind nach der Pflicht-
schulzeit besonders oft mit Hürden im Übergang konfrontiert:

»Während einerseits ihre Zugangschancen sinken, nehmen andererseits
Diskreditierungs- und Stigmatisierungsprozesse zu, sodass die Verdrän-
gung in die Arbeitslosigkeit und in weiterer Folge an den Rand der Gesell-
schaft nahezu unausweichlich wird« (Fasching, 2019, S. 854).

Dabei sind Menschen mit Behinderung vermehrt auf Maßnahmen
der Sozialpolitik und der Bereitstellung von institutionellen Unter-
stützungsangeboten angewiesen (Fasching, 2014, S. 506). Auch
Demmer (2017, S. 100) vermerkt,

»dass die Entscheidungsmöglichkeiten von Menschen mit Beeinträchtigun-
gen unter verschärften Exklusionstendenzen und Formen institutioneller
Diskriminierung stattfinden und dass für die Bearbeitung der damit ein-
hergehenden Risiken häufig nur begrenzte materielle, soziale und/oder
kulturelle Ressourcen zur Verfügung stehen«.

Sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene verlassen Ju-
gendliche mit intellektueller Beeinträchtigung am häufigsten früh-
zeitig die Schule (Fasching, 2014, S. 12). Nach dem Abschluss der
Pflichtschule kommt es insbesondere bei Angehörigen dieser Grup-
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pe vermehrt zu einem direkten Übergang in die Tagesstruktur oder
Beschäftigungstherapie im dritten Arbeitsmarkt, dem sogenannten
»erweiterten Arbeitsmarkt« (Fasching, 2016). Der Wechsel aus die-
sem in ein Beschäftigungsverhältnis auf dem ersten bzw. allgemei-
nen Arbeitsmarkt gelingt nur in seltenen Fällen (Spiess, 2004).

Wenngleich eine ganzheitliche, inklusive Berufsorientierung,
-vorbereitung und -ausbildung und übergangsspezifische pädagogi-
sche Unterstützungsleistungen eine bedeutsame Stellung für alle
Schüler*innen zur Bewältigung des Übergangs von der Schule in
Ausbildung und Beruf einnehmen, so wenden sie sich doch vor al-
lem an jene Schüler*innen, die von struktureller Benachteiligung
betroffen sind und den Übergang als besonders prekär erleben
(könnten). Es wird versucht, ihren Vorstellungen, Wünschen und
Möglichkeiten entsprechend und mit ihnen gemeinsam den Über-
gang zu gestalten. Neben schulbezogenen Angeboten offerieren da-
bei auch außerschulische und berufsbegleitende Maßnahmen Un-
terstützung, um inklusive Übergänge in Ausbildung und Beruf
bestmöglich anzubahnen und zu begleiten. Da in jeder Phase ver-
schiedene Kompetenzen und Entscheidungen von den Jugendlichen
abverlangt werden, sind pädagogische Angebote in unterschiedli-
chen Bereichen bzw. professionellen Handlungsfeldern (z. B. Assis-
tenz) und an unterschiedlichen Zeitpunkten im Übergang (z. B. Coa-
ching vor und während des Übergangs von der Schule in die
Berufsausbildung sowie Arbeitsassistenz im Beruf) angesiedelt.

Ein Ziel inklusiver Übergänge ist demnach, dass »inklusive, sprich
chancengerechte Bedingungen geschaffen werden, welche die Ver-
schiedenheit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen von vorn-
herein berücksichtigen und Benachteiligungen und Ausgrenzungen
aufgrund von Unterschiedlichkeit vermeiden« (Wansing, Westphal,
Jochmaring & Schreiner, 2016, S. 71). In Bezug auf eine inklusive
Übergangsgestaltung nach der Pflichtschule bedeutet dies Zugang
zu weiterführender Bildung, Ausbildung oder Beschäftigung in re-
gulären Systemen. Es geht dabei nicht nur um eine theoretische
Gewährung von Zugängen, sondern vielmehr darum, durch eine Un-
terstützung im Gewinnen von Handlungsfähigkeit nachhaltige Parti-
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zipation (am allgemeinen Arbeitsmarkt) zu ermöglichen. Alternative
Beschäftigungsformen am zweiten oder dritten Arbeitsmarkt sollten
erst zum Zug kommen, wenn alle Möglichkeiten der Beschäftigung
am allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschöpft wurden (Fasching, 2014,
S. 507). Pädagogisches Handeln ist angehalten, Benachteiligungs-
strukturen im Übergang zu erkennen und Übergänge von der Schule
in Ausbildung und Beruf partizipativ zu gestalten.

Die Verwobenheit von Übergängen und Pädagogik zeigt sich
schließlich in zweifacher Weise: Zum einen werden durch Übergän-
ge selbst Lern- und Bildungsprozesse auf Seiten des Individuums
evoziert. Zum anderen kann das pädagogische Moment auch in der
professionellen Bearbeitung von Übergängen gesehen werden, sei
dies nun als Vorbereitung, Begleitung oder nachträgliche Korrektur.

Weiterführende Literatur und Links

Cameron, D.K. & Thygesen, R. (Eds.) (2015). Transitions in the field of special
education. Theoretical perspectives and implications for practice. Münster,
New York: Waxmann.

Fasching, H., Geppert, C. & Markarova, E. (Hrsg.) (2017). Inklusive Übergänge.
(Inter)nationale Perspektiven auf Inklusion im Übergang von der Schule in
weitere Bildung, Ausbildung oder Beschäftigung. Bad Heilbrunn: Klink-
hardt.

Trainor, A. A. (2017). Transition by design: Improving equity and outcomes for
adolescents with disabilities. New York: Teachers College Press.

Wehman, P. (2013). Life Beyond the Classroom. Transition strategies for yo-
ung people with disabilities. Baltimore, London, Sydney: Paul H. Brookes.

Bidok – digitale Volltextbibliothek mit Texten und Materialien zum Thema In-
klusion von Menschen mit Behinderungen und zum Übergang Schule – Be-
ruf (Universität Innsbruck): http://bidok.uibk.ac.at/

AMS Österreich: http://iambweb.ams.or.at/ambweb/
Informationssystem des Bundesministeriums für Arbeit (Österreich): http://

www.dnet.at/elis/
Information zu Sozialen Unternehmen:
http://www.sozialeunternehmen-vorarlberg.at/daten-fakten
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2

Übergänge im nationalen und
internationalen Kontext

Worum es geht …
Der Übergang von der Schule in Ausbildung und Beruf ist be-

sonders durch drei Systeme geprägt: dem Schulsystem, dem
System der beruflichen Bildung sowie dem sogenannten Über-
gangssystem. Der Übergang in den Beruf ist länderspezifisch
durch bestimmte gesetzliche und institutionelle Strukturen ge-
rahmt. Der folgende Abschnitt beleuchtet die Nahtstelle Schule-
Beruf in Österreich und gibt einen Überblick über Transitions-
pfade im österreichischen (Berufs-)Bildungssystem. Danach wird
diese Transition als zentrales Charakteristikum von Übergangs-
systemen im internationalen Vergleich skizziert.
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2.1 Die Nahtstelle Schule-Beruf im
österreichischen (Berufs-)Bildungssystem

Die allgemeine Schulpflicht endet in Österreich nach dem 9. Schul-
jahr im Alter von 14–15 Jahren. Die Thematik des Übergangs und
Fragen nach weiteren Anschlussmöglichkeiten werden zumeist je-
doch schon früher virulent, denn mit dem Ende des 8. Schuljahres
endet in Österreich auch die Sekundarstufe I, welche entweder an
einer Mittelschule oder der Unterstufe einer AHS (Allgemeinbilden-
den Höheren Schule) absolviert werden kann. Bei Vorliegen eines
SPF (Sonderpädagogischen Förderbedarfs) aufgrund von Behinde-
rung oder Beeinträchtigung gibt es die Möglichkeit integrativer Be-
schulung oder, falls nicht vorhanden oder möglich, des Besuches
einer Sonderschule.1 Allein an einer AHS besteht (bei entsprechend
erfolgreichem Abschluss der Sek I) die Möglichkeit, in derselben
Schule in die AHS Oberstufe zu wechseln. Ein Wechsel von der Se-
kundarstufe I in die Sekundarstufe II und die Fortsetzung der schu-
lischen Laufbahn ist neben der Oberstufe einer AHS in folgenden
Schulformen möglich: BMS (Berufsbildende Mittlere Schule) oder
BHS (Berufsbildende Höhere Schule). Die inklusive Beschulung von
Schüler*innen mit Behinderung oder Beeinträchtigung in der Se-
kundarstufe II ist derzeit in Österreich nur im Rahmen von Schul-
versuchen oder in Privatschulen möglich. Damit ist – die genannten

1 Bei behördlicher Bewilligung besteht die Möglichkeit, den Besuch der Son-
derschule auf bis zu 12 Schuljahre zu verlängern. Diesbezüglich lautet
§ 32 Abs. 1 und 2 im Schulunterrichtsgesetz (SchUG) »(1) Der Besuch ei-
ner allgemeinbildenden Pflichtschule ist längstens bis zum Ende des Un-
terrichtsjahres des auf die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht folgen-
den Schuljahres zulässig, soweit in den nachstehenden Absätzen nicht
anderes bestimmt ist. (2) Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf
sind mit Zustimmung des Schulerhalters und mit Bewilligung der zustän-
digen Schulbehörde berechtigt, eine Sonderschule oder allgemeine Schule
zwei Jahre über den im Abs. 1 genannten Zeitraum hinaus zu besuchen.«

2 Übergänge im nationalen und internationalen Kontext
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Schulversuche ausgenommen – für eine Beschulung in höheren
Schulen (Oberstufe AHS oder BHS) noch vorwiegend ein »normaler
Lehrplan« sowie eine Beschulung ohne SPF erforderlich (Moser,
2018).

Zudem sind einjährige Schulformen zur Erreichung der Schul-
pflicht und Absolvierung des 9. Schuljahres vorhanden: PTS (Poly-
technische Schule) sowie das BVJ (Berufsvorbereitungsjahr). Die
Polytechnische Schule stellt einen einjährigen Schultyp zur Berufs-
vorbereitung dar. Nach Abschluss des 9. Pflichtschuljahres an der
PTS oder einer anderen höheren Schule kann anstatt weiterer
schulischer Bildung auch im Zuge einer Dualen Ausbildung/Lehre
(Berufsschule und Ausbildung in einem Betrieb) direkt der Weg in
die Erwerbstätigkeit eingeschlagen werden2 (Euroguidance Öster-
reich, 2021, online).

Das BVJ stellt einen einjährigen Bildungsgang dar. Es findet an
Sonderschulen statt und bildet dort das 9. Pflichtschuljahr. Der
Lehrplan des BVJ findet zudem auch bei Schüler*innen mit SPF, die
eine Integrationsklasse besuchen, Anwendung. Im Allgemeinen
richtet sich das BVJ an Schüler*innen mit Behinderung oder Be-
nachteiligung. Den Anschluss an das BVJ bildet zumeist eine Inte-
grative Berufsausbildung, welche eine berufliche Erstausbildung für
Schüler*innen mit Behinderung oder Benachteiligung umfasst. Eine
Integrative Berufsausbildung kann unterschiedliche Formen anneh-
men (verlängerte Lehre oder Teilqualifizierung), beinhaltet jedoch
zumeist eine Lehrstelle am ersten Arbeitsmarkt (c Kap. 6.3).

Der Arbeitsmarkt wird in verschiedene Teilsegmente unterteilt:
Der erste, auch reguläre oder allgemeine Arbeitsmarkt genannt, um-
fasst die reguläre, tarifvertragliche und sozialversicherungspflichti-
ge Erwerbsarbeit in Wirtschaftsunternehmen oder öffentlichen Ein-
richtungen. Der zweite Arbeitsmarkt betrifft zeitlich befristete und
im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik geförderte Arbeitsplät-

2 Im Kontext der Dualen Ausbildung gibt es allerdings auch die Möglichkeit
der Lehre mit Matura, die neben einem Ausbildungsabschluss zum
Reifeprüfungszeugnis und damit zur Studienberechtigung führt.

2.1 Die Nahtstelle Schule-Beruf im österreichischen (Berufs-)Bildungssystem
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ze. Dazu zählen in Österreich zum Beispiel Sozialökonomische Be-
triebe und gemeinnützige Beschäftigungsprojekte. Am zweiten Ar-
beitsmarkt finden sich reguläre, nicht sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungen, die zwar geschützt, aber wirtschaftsnah sind und
den Übergang bzw. Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt un-
terstützen sollen. Der dritte Arbeitsmarkt ist der sogenannte ›erwei-
terte Arbeitsmarkt‹ (Sonderarbeitsmarkt oder Ersatzarbeitsmarkt
genannt) und existiert in Form von Werkstätten für Menschen mit
Behinderung (WfbM), Beschäftigungstherapie oder Tagesstruktu-
reinrichtungen. Dieser Arbeitsmarkt ermöglicht dauerhaft geförder-
te Arbeitsplätze für jene Personen mit Behinderung, die am ersten
Arbeitsmarkt keine Beschäftigungsmöglichkeiten erhalten. Der
zweite und dritte Arbeitsmarkt dienen der beruflichen Rehabilita-
tion von Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, die
nicht, noch nicht oder nicht wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt er-
werbstätig werden können (Stadler, 1996, S. 275ff.; Wegscheider &
Schaur, 2019, S. 50; arbeit plus – Soziale Unternehmen Vorarlberg,
2016, online).

In Österreich soll jedoch das 2016 in Kraft getretene Ausbil-
dungspflichtgesetz (›Ausbildung bis 18‹) sicherstellen, dass jede*r
Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren eine Form der Ausbildung
(Schule oder Duale Berufsausbildung) in regulärer, verlängerter
oder teilqualifizierender Form besucht. Tagesstrukturen und WfbM
sowie ungelernte Hilfsarbeit erfüllen grundsätzlich nicht die Vor-
aussetzungen für die Ausbildungspflicht. Es kann jedoch zu einem
Einmünden in den Ersatzarbeitsmarkt kommen, wenn ein Arbeits-
platz am ersten Arbeitsmarkt nicht gefunden oder gehalten werden
kann und es demnach zu einem langfristigen Verbleib im Über-
gangssystem kommt. Grundsätzlich stellen Beschäftigungen am Er-
satzarbeitsmarkt jedoch eine Maßnahme der beruflichen Rehabili-
tation dar, wodurch die (Wieder-)Eingliederung in den allgemeinen
Arbeitsmarkt eine ihrer Aufgaben ist.

Sind Jugendliche bis 18 Jahre nicht in einem dieser beiden Aus-
bildungsstränge (sog. NEET: Not in Education, Employment or
Training oder systemferne Jugendliche), brechen vorzeitig Schule

2 Übergänge im nationalen und internationalen Kontext
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